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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

Grundrechte

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Innere Sicherheit

Am 7. Juni lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Volksinitiative «S.o.S. –
Schweiz ohne Schnüffelpolizei», welche die Abschaffung der Staatsschutzorgane
verlangte, mit deutlicher Mehrheit ab. Die Kampagne warf kaum Wellen und stand total
im Schatten der gleichzeitig zur Abstimmung gelangenden Genschutzinitiative. Obwohl
das befürwortende Komitee von zwei sozialdemokratischen Nationalräten angeführt
wurde (de Dardel, GE und Rechsteiner, SG) engagierte sich auch die SP nur lauwarm für
die Initiative. Neben ihr hatten auch die GP, die PdA und die Lega dei ticinesi die Ja-
Parole ausgegeben; der Gewerkschaftsbund hatte hingegen auf eine Parole verzichtet.
Das Hauptargument der Befürworter bestand darin, dass die präventiv wirkenden
Staatsschutzorgane überflüssig seien, da bei einem Verdacht auf strafbare Handlungen
ohnehin die gerichtspolizeilichen Instanzen zuständig seien.
Für die Gegner des Volksbegehrens war dieses einerseits überflüssig, weil das 1997 vom
Parlament beschlossene neue Staatsschutzgesetz die politische Polizei im Sinne einer
Gesinnungsschnüffelei ausdrücklich verbietet. Andererseits sei diese Initiative auch
gefährlich, weil in den Bereichen des verbotenen Nachrichtendienstes sowie der
Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des politisch motivierten Terrorismus
auf die Früherkennung durch eine präventive Ermittlung, aber auch auf den
diesbezüglichen internationalen Informationsaustausch nicht verzichtet werden dürfe.

Abstimmung vom 7. Juni 1998

Beteiligung: 40.1%
Nein: 1'383'055 (75.4%) / 23 6/2 Stände
Ja: 451'089 (24.6%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SP (1*), GP, Lega, PdA.
– Nein: FDP, CVP, SVP, FP, SD, LP, LdU, EVP, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Angestelltenverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Resultat fiel mit 75.4 Prozent ablehnenden Stimmen deutlich aus. Kein einziger

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.1998
HANS HIRTER
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Kanton wies eine Ja-Mehrheit auf; am besten schnitt die Initiative im Jura ab, wo sich
knapp ein Drittel dafür aussprachen. Die Ablehnung war in ländlichen Gebieten etwas
stärker als in den städtischen Agglomerationen, hingegen waren kaum Unterschiede in
bezug auf Sprachregion auszumachen. Die Vox-Analyse ergab, dass das Interesse der
Stimmberechtigten an diesem Thema nur gering war. Sie zeigte weiter auf, dass auch
Personen mit linker politischer Grundhaltung die Initiative mehrheitlich ablehnten und
nur etwa die Hälfte der Sympathisanten der SP die Parteiparole befolgt hatten. Nach
der Ablehnung der S.o.S.-Initiative stand der Inkraftsetzung des neuen
Staatsschutzgesetzes nichts mehr im Wege; sie erfolgte auf den 1. Juli. 3

Im Februar kam die 2007 von verschiedenen linken Organisationen lancierte
Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» zur Abstimmung. Die Initiative
forderte ein Verbot der privaten Aufbewahrung von besonders gefährlichen Waffen,
einen Bedarf- und Fähigkeitsnachweis sowie die Einführung eines nationalen
Waffenregisters. Das Initiativkomitee, das das Sturmgewehr im Kleiderschrank als Relikt
des Kalten Krieges ansah, erhoffte sich mit der Neuregelung eine verbesserte Suizid-
und Gewaltprävention. Nachdem 2010 bereits beide Räte und der Bundesrat die
Ablehnung der Initiative empfohlen hatten, bekämpfte eine breite bürgerliche Allianz
aus SVP, FDP, CVP, BDP, EDU, Schweizer Demokraten, Gewerbeverband, Bauernverband
und Schiessverband die Waffen-Initiative. Die Gegner der Initiative befürchteten vor
allem die Opferung traditioneller Werte zugunsten einer Scheinsicherheit. Die Initiative
würde Zeichen eines Misstrauens in die Verantwortlichkeit der Bürger darstellen.
Getroffen würden zudem jene, die verantwortungsvoll mit Waffen umgingen –
Verbrecher würden sich hingegen nicht an die Regelung halten. Der BDP-Präsident
Hans Grunder sah in der Initiative sogar das versteckte Ziel der Abschaffung der Armee.
Auch rechneten die Gegner mit erheblichen administrativen Mehrkosten.

Die Initiative wurde am 13. Februar 2011 an der Urne mit 56,3%-Nein-Stimmen bei einer
Stimmbeteiligung von 49,2% verworfen. Dabei wurden die bereits im
Abstimmungskampf sichtbaren Gräben bestätigt. Die grösste Zustimmung fand die
Initiative in der Westschweiz: Genf (61%), Basel-Stadt (58,9%), Waadt (53,7%),
Neuenburg (53,2%) und Jura (52%), aber auch Zürich (50,4%) nahmen die Initiative an.
Die Gegner der Initiative konzentrierten sich in der Zentral- und Ostschweiz: Appenzell
Innerrhoden (72,3%), Obwalden (71,9%), Schwyz (70,9%) und Uri (70,6%). Die Vox-
Analyse zeigte, dass den Stimmbürgern die Entscheidung leicht fiel und viele sich früh
positionierten. Dabei hing der Stimmentscheid stark von der politischen Ausrichtung
und den politischen Wertevorstellungen ab: Personen, die für eine offene und moderne
Schweiz sind, stimmten ebenso massiv Ja, wie jene, die eine verschlossene und
traditionelle Schweiz vertreten, Nein sagten. Es gewann damit dieselbe Schweiz die
Abstimmung, die sich bereits bei der Minarett- und der Ausschaffungsinitiative
durchsetzte. Die drei Hauptargumente der Befürworter polarisierten laut der VOX-
Analyse stark: Dass die Waffe zuhause gefährlich und unzeitgemäss sei und die
Selbstmordrate erhöhe, wurde von den Gegnern strikt abgelehnt. Sie argumentierten
ihrerseits mit einer bereits genügenden Gesetzeslage und der Wahrung der
persönlichen Freiheit und der Eigenverantwortung. Die Diskreditierung des
Milizsystems der Armee war das Hauptargument des überparteilichen Komitees der
Gegner, dessen vom Werber Alexander Segert illustrierten Kampagne mit kaputten 1.-
August-Lampions an die Emotion der Stimmbürger appellierte.

Abstimmung vom 13. Februar 2011

Beteiligung: 49,2%
Ja: 1'083'312 (43,7%) / 5 1/2 Stände
Nein: 1'395'812 (56,3%) / 15 5/2 Stände

Parolen:
– Ja: CVP-Frauen, CSP, EVP, Grüne, GLP, PdA, SP, SP-Frauen, GSoA, SEK, SGB, TravS,
FMH.
– Nein: FDP-Liberale, FDP-Frauen, CVP (5)*, BDP, EDU, SVP, SVP-Frauen, AVF, JCH,
SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.02.2011
NADJA ACKERMANN
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Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Als Folge der abgelehnten Kantonsfusion der beiden Basel gewann die Idee eines
Vollkantons oder zumindest einer je doppelten Ständeratsvertretung für Basel-Stadt
und Basel-Landschaft wieder an Fahrt. Bereits 1995 hatte Hans Rudolf Gysin – damals
noch Nationalrat für Basel-Landschaft – eine entsprechende parlamentarische Initiative
eingereicht, die allerdings auch aufgrund des Widerstands der Regierung von Basel-
Stadt gescheitert war. Derselbe Gysin hatte 2014 eine kantonale Initiative eingereicht,
die den Baselbieter Regierungsrat auffordert, eine eidgenössische Volksinitiative zu
lancieren, mit der ein Vollkanton Basel-Landschaft umgesetzt werden soll. Das in der
BaZ als "Schnapsidee" bezeichnete Vorhaben stiess laut einer von derselben Zeitung
bei nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentariern durchgeführten Umfrage auf
wenig Wohlwollen. Zwar sei die Wirtschaftskraft der Nordwestschweiz so gross, dass
lediglich zwei Ständeräte die Bedeutung derer nicht widerspiegelten; mit diesem
Argument müssten aber auch andere Kantone eine Auf- oder gar Abwertung bei der
Zahl der Standesvertreter erhalten, was der Idee des Föderalismus widerspreche.
Neben der parlamentarischen Unterstützung auf Bundesebene müsste aber auch der
Nachbarkanton einverstanden sein. Einige Ereignisse im Laufe des Jahres 2015 zeigten
jedoch auf, dass die beiden gewesenen Fusionspartner nicht (mehr) sehr gut
aufeinander zu sprechen sind. So brachten etwa die Sparbeschlüsse der Baselbieter
Regierung zu Lasten der Universität Basel und anderer gemeinsamer Institutionen den
Stadtkanton in Rage. Die Hoffnung, dass die Ablehnung der Fusionsinitiative die
Partnerschaft der beiden Nachbarn voranbringen soll, hatte sich bisher nicht bewährt –
im Gegenteil: Die Fronten zwischen den beiden Basel schienen sich eher noch zu
verhärten. Bereits Ende Mai hatte die Stadtregierung entsprechend signalisiert, dass sie
von der Idee eines Vollkantons Basel-Landschaft nicht viel halte. Die Baselbieter
Regierung, gezwungen durch die gültig eingereichte Initiative von Gysin, sondierte auch
bei den anderen Nachbarkantonen und erhielt von Solothurn, Aargau und Jura
durchgängig abschlägige Antworten. Wann die Initiative der Bevölkerung vorgelegt wird,
war Ende 2015 noch nicht klar. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Städte, Regionen, Gemeinden

Auch im Berichtjahr gab es eine Reihe von Gemeindefusionen. Im Jahr 2012 nahm die
Anzahl der Gemeinden in der Schweiz durch Eingemeindungen und Fusionen von 2'495
auf 2'408 erneut ab (2011 gab es ein Minus von 56 Gemeinden). In ihrem
Kantonsmonitoring bezeichnete Avenir Suisse Gemeindefusionen als ideale Lösung um
kommunale Aufgaben und Strukturen wieder deckungsgleich zu machen ohne die
Grundpfeiler Milizprinzip und Bürgerbeteiligung aufzugeben. Weil der Gewinn an
kommunalem Handlungsspielraum aber mit einer grösseren Distanz zwischen
Bürgerschaft und Behörden einhergehe, müsse Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Die Studie zeigte auf, dass 19 der 26 Kantone Instrumente der Fusionsförderung
kennen. In Bern wurde etwa in einer Volksabstimmung ein Fusionszwang für jene
Gemeinden eingeführt, die ihre Aufgaben nicht mehr selbständig erfüllen können, aber
nicht von sich aus Fusionsdiskussionen aufnehmen wollen. Allerdings gab es auch Kritik
an Gemeindezusammenschlüssen. So scheiterte etwa Ende März eine Grossfusion im
Kanton Jura an der Urne. Mindestens neun der 13 Gemeinden hätten zustimmen
müssen, aber elf Gemeinden erteilten dem Vorhaben eine teilweise massive Abfuhr.
Angst vor Identitätsverlust, mangelnde Kommunikation und zu hohes Tempo wurden als
Gründe für die Ablehnung vermutet. Im Nationalrat wurde ein Postulat Lehmann (cvp,
BS) eingereicht, das von der Regierung einen Bericht über mögliche Abläufe von
Gemeindefusionen über Kantonsgrenzen hinweg verlangt. Der Vorstoss wurde 2012
noch nicht behandelt. Lehmann gilt als grosser Befürworteter eines vereinigten Kantons
Basel. 6

POSTULAT
DATUM: 02.04.2012
MARC BÜHLMANN
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Jurafrage

Le Laufonnais qui, en 1975, s'était, de même que le Jura-Sud, distancé du futur canton
du Jura, a pris une seconde décision préliminaire relative à son destin. En effet,
comme le laissait prévoir le nombre élevé de signatures récoltées par les auteurs de
l'initiative (qui avait abouti en novembre 1977), une forte majorité s'est dégagée, le 18
juin, en faveur de l'ouverture d'une procédure de rattachement à l'un des trois
cantons voisins. Ces derniers avaient fait connaître auparavant les conditions qu'ils
posaient à la réalisation d'une telle association. Cela dit, les offres faites par Soleure et
Liestal étaient de nature différente à celles proposées par Bâle. Les deux premiers
nommés entendaient intégrer ce nouveau territoire au nombre de leurs districts, sans
lui accorder, à la longue, un statut particulier. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.1978
PETER GILG

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern hiessen am 12. März den Wechsel der
Gemeinde Vellerat zum Kanton Jura mit einem Ja-Stimmenanteil von 85% gut. Auch
die drei bernjurassischen Bezirke stimmten zu, allerdings mit etwas weniger deutlichen
Mehrheiten. Im Kanton Jura unterstützte das Parlament den Kantonswechsel ebenfalls,
und auch das Volk gab mit 92% Ja-Stimmen sein Einverständnis. Die Gemeinde Vellerat
selbst stimmte am 18.6. in einer separaten Abstimmung einstimmig zu.
Nachdem damit die beiden beteiligten Kantone grünes Licht gegeben hatten,
beantragte der Bundesrat dem Parlament, den Kantonswechsel der Gemeinde Vellerat
zu sanktionieren. In seiner Botschaft führte er aus, dass das Verfahren für den
Kantonswechsel einer Gemeinde in der Bundesverfassung nicht geregelt sei. Obwohl es
sich bei Vellerat um eine Kleinstgemeinde mit weniger als 100 Einwohnern handle, wolle
er dasselbe Verfahren anwenden wie bei der Gründung des Kantons Jura und dem
Kantonswechsel des Bezirks Laufen. Gestützt auf die Meinung massgeblicher
Staatsrechtslehrer hielt er fest, dass dieser Kantonswechsel nicht als blosse technische
Grenzbereinigung betrachtet werden kann, sondern - weil die Verfassung das
Territorium der Kantone garantiert (Art. 1 und 5 BV) - der Zustimmung von Volk und
Ständen bedarf.
Der Nationalrat lehnte - bevor er auf den Vorschlag des Bundesrates eintrat - zuerst
eine parlamentarische Initiative Zwahlen (cvp, BE) (95.408) ab, welche den Verzicht auf
die Durchführung einer eidgenössischen Volksabstimmung verlangte. Dann hiess er den
Kantonsübertritt Vellerats diskussionslos bei drei Gegenstimmen und einer
Stimmenthaltung aus dem Lager der Schweizer Demokraten gut. Der Ständerat
verabschiedete den Beschluss einstimmig. 8
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Die Kampagne für die Volksabstimmung über den Übertritt der bernischen Gemeinde
Vellerat zum Kanton Jura schlug keine hohen Wellen. Zwar erschienen in allen Medien
ausführliche Reportagen über das Schicksal dieser Kleingemeinde, aber Gegner ihres
Übertritts zum Kanton Jura waren nicht auszumachen. Keine einzige politische Partei
sprach sich für eine Ablehnung aus, lediglich die Schweizer Demokraten hatten die
Stimme freigegeben (die Kantonalsektionen Aargau und Thurgau empfahlen ein Ja).

Kantonswechsel Vellerat
Abstimmung vom 10. März 1996   

Beteiligung: 31,0%
Ja: 1 250 728 (91,6%)
Nein: 114 105 (8,4%)

Parolen:
- Ja: FDP, SP, CVP, SVP, GP, FP, LP, EVP, LdU, EDU, PdA; SGB.
- Nein: -.
- Stimmfreigabe: SD (2*).
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Am 10. März stimmten Volk und Stände mit sehr deutlicher Mehrheit dem
Bundesbeschluss über den Kantonswechsel Vellerats zu. Die Zustimmungsrate fiel in
allen Kantonen sehr hoch aus. Sie schwankte zwischen 88,5% im Kanton Bern und
95,3% im Kanton Genf. Im Kanton Jura betrug der Ja-Anteil 92,9%; im Kanton Bern fiel
die Zustimmung im deutschsprachigen Kantonsteil mit 89,4% klarer aus als in den drei
französischsprachigen Bezirken (72,8%). In diesen dürfte sich negativ ausgewirkt haben,
dass die autonomistischen Organisationen die Abstimmung zum Präzedenzfall für den
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Kantonswechsel weiterer bernjurassischer Gemeinden deklarierten. In Vellerat selbst
war das Verdikt einstimmig (42 zu 0); die Stimmberechtigten des deutschsprachigen
Ederswiler (JU), welche ursprünglich gehofft hatten, im Gegenzug zum Kanton Bern
zurückkehren zu dürfen, lehnten knapp ab. Am 1. Juli wurde der Kantonswechsel
offiziell vollzogen. 9

Die Sezessionsbestrebungen der Behörden der Stadt Moutier konkretisierten sich.
Stadtpräsident Maxime Zuber (psa) kündigte an, dass er noch vor Ende 1998 ein
kommunales Plebiszit durchführen wolle. Er erhielt dabei auch Unterstützung durch
den jurassischen Regierungsrat Roth (CVP) sowie die CVP und die SP des Kantons Jura.
Alle Parteien des Kantons Jura und kurz danach auch das Parlament verabschiedeten
Resolutionen, in welchen sie sich bereit erklärten, Moutier - nach einer im Rahmen der
Gesetze verlaufenen Loslösung von Bern - in den Kanton aufzunehmen. Die
Gemeindeexekutive von Moutier beschloss im Dezember, im Jahr 1998 eine
Konsultativabstimmung durchzuführen. Der bernische Regierungsrat Annoni (fdp)
stellte dazu fest, dass es der Gemeinde frei stehe, eine solche rechtlich nicht
verpflichtende Konsultation abzuhalten. Eine rechtlich bindende Volksabstimmung
über einen Kantonswechsel lehnten die Berner Behörden jedoch ab. Der Regierungsrat
liess am 28. Mai die Behörden der Stadt Moutier wissen, dass er die von ihr geforderten
rechtlichen Grundlagen nicht schaffen werde. Er verwies dabei die Stadtbehörden auf
die Bedeutung der Pflege der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als Alternative
zu einem Kantonswechsel. Zudem gab er zu verstehen, dass er eine Sezession der Stadt
Moutier allein nicht akzeptieren würde, da diese auch Verwaltungszentrum für den rund
23'000 Einwohner zählenden und mehrheitlich einen Übertritt zum Kanton Jura
ablehnenden Bezirk ist. 10
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Die Sezessionsbestrebungen der Behörden der Stadt Moutier (BE) erhielten einen
herben Dämpfer. In dem von ihnen am 29. November organisierten Urnengang
sprachen sich nach einer lebendigen, aber nicht gehässigen Kampagne bei einer
Stimmbeteiligung von 81,3% 1'891 Stimmberechtigte für und 1'932 gegen einen
Anschluss an den Kanton Jura aus. In der Interpretation war man sich einig, dass in
Moutier nicht ein Stimmungsumschwung zugunsten eines Verbleibs bei Bern
stattgefunden hatte, sondern dass sich ein Teil der Autonomisten gegen einen
Alleingang des Bezirkshauptortes ausgesprochen hatte. Einige Autonomisten hatten
sogar aktiv gegen den Kantonswechsel Propaganda gemacht und dabei namentlich
wirtschaftliche Gründe (Steuererhöhungen, Arbeitsplatzverlust durch Schliessung des
Regionalspitals) ins Feld geführt. 11
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Das Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) unternahm einen neuen Anlauf, sein Ziel
zu erreichen. Es lancierte im Kanton Jura eine Volksinitiative für eine Vereinigung des
bernischen Juras mit dem Kanton Jura. Die Initiative verlangt vom jurassischen
Parlament die Ausarbeitung eines Verfassungstextes, der konkret die politische und
verwaltungsmässige Struktur des angestrebten neuen Kantons definiert. Dieser Text soll
dann den Bürgerinnen und Bürgern des Berner Juras als Alternative zu dem von den
bernischen Behörden ausgearbeiteten Sonderstatut vorgelegt werden. Die politischen
Parteien des Kantons Jura (mit Ausnahme der SVP) begrüssten und unterstützten den
Vorstoss des MAJ, welcher im September mit 6'000 Unterschriften eingereicht wurde. 12
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Die im Vorjahr vom Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) im Kanton Jura
eingereichte Volksinitiative für eine Vereinigung des bernischen Juras mit dem Kanton
Jura wurde von der Kantonsregierung als dem Bundesrecht widersprechend beurteilt.
Sie beantragte dem Parlament, sie für ungültig zu erklären. Dieses sprach sich aber bei
nur vier Gegenstimmen (aus der FDP) und vier Enthaltungen (aus CVP und SVP) gegen
diesen Regierungsantrag aus. Nach den Verfahrensregeln der jurassischen Verfassung
muss nun die Regierung oder das Parlament ein Gesetz zur Realisierung dieses
Initiativziels (Bildung eines neue Kantons) ausarbeiten. Noch bevor das jurassische
Parlament seinen Entscheid gefällt hatte, ergriff die Assemblée interjurassienne (AIJ)
die Initiative. Die paritätisch aus Vertretern des Kantons Jura und des Berner Juras
zusammengesetzte Kommission beschloss einstimmig, eine Studie zu erarbeiten,
welche darstellt, wie ein aus den drei bernischen und den drei jurassischen Bezirken
gebildeter neuer Kanton konkret aussehen könnte. (Ein Treffen von BR Blocher mit
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Vertretern der Kantonsregierungen von Bern und Jura hatte offenbar den Weg für den
Entscheid geebnet, ein eigenes Projekt auszuarbeiten.) Als Reaktion auf die Annahme
der Volksinitiative des MAJ durch das jurassische Parlament beschloss die AIJ im
Dezember wiederum einstimmig, ihre Arbeit an dieser Studie vorläufig zu sistieren.
Bevor sie diese wieder aufnehme sei abzuklären, wie sie ihr Mandat – die gemeinsame
Suche nach einer Lösung des Jurakonflikts – weiter wahrnehmen könne, nachdem sich
der Kanton Jura entschlossen habe, wieder auf den Weg einer unilateralen
Konfliktlösung zurück zu kehren. 13

Die Regierung des Kantons Jura und auch dessen Parlament sprachen sich für die
Variante einer Fusion mit dem Berner Jura aus und drängten auf die möglichst baldige
Durchführung von Volksabstimmungen. Die Berner Regierung gab sich zurückhaltender.
Schliesslich sprach sie sich für die Variante „Staus quo plus“ aus. Plebiszite schloss sie
nicht aus, wenn solche von den Betroffenen im Berner Jura gewünscht werden. Bevor
sie ihre Meinung bekanntgab, hatte sie eine Konsultation bei den politischen Instanzen
des Berner Juras und der Stadt Biel durchgeführt. Die Stadt Biel ist von der Frage
insbesondere deshalb auch betroffen, weil ihre französischsprachige Minderheit (rund
20'000 Personen) bei einem Ausscheiden des Berner Juras mit seinen mehr als 50'000
Französischsprechenden zu einer marginalen Minderheit im bisher zweisprachigen
Kanton Bern würde. Die Stellungnahme der Berner Regierung fand auch im bernischen
Grossen Rat Zustimmung und wurde nur von den vier autonomistischen Abgeordneten
kritisiert. Im November einigten sich die beiden Kantone und der Bund, dass die AIJ
(Assemblé interjurassienne) Gelegenheit erhält, ihren Bericht und ihre Vorschläge einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 14
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Im Mai entschied die Berner Regierung, dass sie den Jurakonflikt mit einer regionalen
Volksabstimmung lösen will. Voraussichtlich 2013 soll die Bevölkerung des Berner Juras
darüber befinden können, ob sie mit dem Kanton Jura fusionieren will oder nicht. Zuvor
müssten die Regierungen der Kantone Bern und Jura Vereinbarungen unterzeichnen,
damit das Abstimmungsergebnis auch anerkannt würde. Dies würde bedeuten, dass
beide Kantone sich verpflichten, den Jurakonflikt nach der Abstimmung als beigelegt zu
betrachten. Bisher fehlt es jedoch an der nötigen Rechtsgrundlage, um eine solche
Vereinbarung zu unterzeichnen oder eine regionale Abstimmung durchzuführen.
Die jurassische Regierung und das jurassische Parlament wiesen in einer Stellungnahme
die Pläne aus Bern zurück und sprachen sich dafür aus, dass die Gemeinden im Berner
Jura allein und einzeln entscheiden sollen, ob sie einem andern Kanton angehören
wollen. Mit Ausnahme der SVP sprachen sich alle Fraktionen für eine kommunale und
regionale Abstimmung aus. Stein des Anstosses scheint das Städtchen Moutier zu sein,
welches bereits seit 25 Jahren den Anschluss an den Kanton Jura wünscht, während
sich die Gesamtbevölkerung im Südjura bislang eher für den Verbleib im Kanton Bern
ausgesprochen hat.
Der Bernjurassischen Rat (Conseil du jura bernois, CJB), ein mit dem
Sonderstatutsgesetz geschaffenes Gremium, das mithelfen soll, die sprachliche und
kulturelle Identität der bernjurassischen Bevölkerung zu wahren, fühlte sich im
Berichtsjahr zunehmend von der Berner Regierung übergangen. 15
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Nach jahrelangen und zahlreichen, zähen Diskussionen und Verhandlungen über die
nach wie vor nicht gelöste Jurafrage, legte die 1994 gegründete Assemblé
Interjurassienne (AIJ) – die Tripartite Konferenz bestehend aus den beiden Kantonen
Jura und Bern und einer Vertretung des Bundes – eine Absichtserklärung vor. Das in
Anwesenheit von Bundesrätin Sommaruga und dem Präsidenten der AIJ, Dick Marty,
verabschiedete Dokument sieht rund 40 Jahre nach der ersten Jura-Abstimmung ein
neues Referendumsprozedere vor. Zwei Volksabstimmungen sollen gleichzeitig im
Kanton Jura und im Berner Jura durchgeführt werden. Die Abstimmungsfrage lautet
dabei, ob ein Verfahren für die Gründung eines neuen Kantons eingeleitet werden solle,
der den jetzigen Kanton Jura und den französischsprachigen Teil des Kantons Bern
umfassen soll. Im Kanton Jura soll diese Frage im Rahmen einer Verfassungsänderung
beantwortet werden, während es sich im Berner Jura um eine Konsultativabstimmung
handeln wird. Die Vereinbarung wurde möglich, nachdem die Berner Regierung in der
von der Presse so betitelten „Moutierfrage“ eingelenkt hatte: Nach der ersten
Abstimmungsrunde können die bernjurassischen Gemeinden innert zwei Jahren einzeln
eine kommunale Abstimmung durchführen mit der sie – je nach Ausgang der ersten
Abstimmung – einen Verbleib beim Kanton Bern oder aber einen Wechsel zum Kanton
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Jura beantragen können. Erwartet wird, dass der Berner Jura sich für den Verbleib im
Kanton Bern aussprechen wird, die ziemlich separatistische Berner Gemeinde Moutier
dann aber eine zweite kommunale Abstimmung einfordern könnte. 16

Die Umsetzung der Absichtserklärung für eine zweite Jurafrage stiess vor allem im
Kanton Bern auf beträchtliche Widerstände. Die Vorbereitung einer in der
Absichtserklärung der AIJ (Assemblé Interjurassienne) vorgesehenen Volksabstimmung,
die voraussichtlich Ende 2013 stattfinden wird, bedingt die Schaffung von
entsprechenden Rechtsgrundlagen und einer Abänderung des Sonderstatuts des
Berner Jura. Der Conseil du Jura Bern (CJB), ein mit dem Sonderstatut gebildetes,
gewähltes Regionalparlament mit Kompetenzen in Kultur- und Bildungsfragen, forderte
vom Kanton Jura die Garantie, dass dieser nach der geplanten Abstimmung die
Jurafrage als gelöst bezeichnen wird. Mit einer Empfehlung wolle der CJB abwarten, bis
diese wichtige Frage geklärt sei. Die Jurassische Regierung bekräftigte daraufhin ihren
Willen zu einer guten Lösung in der Jurafrage und versprach, die Frage nach einem
neuen Kanton Jura nach den Abstimmungen fallen zu lassen. Ende Juni stimmte der
CJB dann mit 16 zu 7 Stimmen für den Abstimmungsprozess mit dem Hinweis, die
Entwicklungen weiterhin kritisch zu verfolgen. Auf Berner Seite ging insbesondere die
SVP früh in Fundamentalopposition. Es sei unverständlich, dass ohne Not und ohne
eigentliche Nachfrage durch die Bevölkerung der Frieden im Berner Jura aufs Spiel
gesetzt werde, liess die Volkspartei Ende Juni verlauten. Zudem bestehe mit der
Erlaubnis einer nachträglichen Gemeindeabstimmung die Gefahr einer Zerstückelung
der Region. Nach dem kritischen Ja des CJB legte die Berner Regierung ihren Vorschlag
zur Änderung des Sonderstatuts vor. Regierungsrat Philippe Perrenoud (sp), dem das
Dossier unterstand, sprach von einem aufwändigen Prozess, der aber ohne Alternative
sei. Zeitgleich gab auch die Regierung des Kantons Jura die Verfassungsrevision in die
Vernehmlassung. Anfang September lagen die Vernehmlassungsantworten im Kanton
Bern vor. Die meisten Teilnehmer äusserten sich positiv, einzig die SVP, die chambre
d’agriculture du Jura bernois und der Verband Bernischer Burgergemeinden stellten
sich gegen das Abstimmungsprozedere. Vorbehalte meldete die EDU an und auch die
BDP wies den zweiten Schritt mit der gemeindeweisen Abstimmung zurück. Die
Beratungen in den kantonalen Parlamenten waren auf Januar 2013 geplant. Für Wirbel
sorgte die SVP Bern aber bereits Anfang November mit einer Motion, die ein Verbot der
nachgelagerten gemeindeweisen Abstimmungen verlangte. Zudem forderte die Partei,
dass die Änderung des Sonderstatuts in einem Referendum der gesamten Berner
Bevölkerung vorgelegt werden müsse. Ende November nahm der Grosse Rat die Motion
mit 67 zu 64 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. Allerdings legte die so genannte Jura-
Delegation des Kantonsparlamentes ihr Veto ein. Die Abgeordneten aus dem Berner
Jura haben ein Vetorecht bei Fragen die den Berner Jura betreffen. Der Entscheid
wurde entsprechend auf Januar 2013 vertagt. Die Berner Regierung machte deutlich,
dass die gemeindeweise Abstimmungen ein Bestandteil des Abkommens sei. Bleibe es
bei der Entscheidung gegen den zweiten Schritt, so müssten die Kantone neu
verhandeln. In der Person von Rudolf Joder (svp, BE) wurde der Konflikt auch ins
nationale Parlament getragen. Joder verlangt in einem noch nicht behandelten Postulat
(Po. 12.4256), dass der Bundesrat das geplante Verfahren zur Jurafrage auf Recht- und
Verfassungsmässigkeit überprüfe. 17
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Im Berichtjahr stand die 2012 von der Assemblé Interjurassienne (AIJ), der 1994
gegründeten Tripartiten Konferenz bestehend aus den Kantonen Jura und Bern und
einer Vertretung des Bundes, vorgeschlagene erneute Juraabstimmung an. Konkret ging
es um die Frage, ob ein Verfahren, das in die Gründung eines  neuen Kantons mündet,
der das Gebiet des heutigen Kantons Jura und des französischsprachigen Teils des
Kantons Bern – den Berner Jura – umfasst, eingeleitet werden sollte. Mitte 2012
bereiteten die Regierungen der beiden betroffenen Kantone die entsprechenden
Verfassungsänderungen vor – die Absichtserklärung der beiden Kantone war noch im
Februar 2012 unterzeichnet worden. Im Kanton Bern war dabei die Idee des
vorgesehenen zweistufigen Verfahrens umstritten. Nach einer ersten kantonalen (Jura)
bzw. gesamtregionalen Abstimmung (Berner Jura) sollten die Gemeinden innert zweier
Jahre eine kommunale Abstimmung durchführen können, mit der sie abhängig vom
Ausgang der Gesamtabstimmung über einen Verbleib beim Kanton Bern oder einen
Wechsel zum Kanton Jura entscheiden können. Noch Ende 2012 hatte die SVP des
Kantons Bern im Grossen Rat eine Motion eingereicht, mit der dieser zweite Schritt
verhindert werden sollte. Die Motionäre argumentierten, dass die Gefahr eines
Flickenteppichs bestünde und die Initiative für eine erneute Abstimmung zur Jurafrage
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gar nicht von der Bernjurassischen Bevölkerung eingereicht worden sei, sondern von
oben oktroyiert würde. Die Jurafrage sei schon lange geklärt und eine Abstimmung
deshalb eine unnötige Zwängerei. Die Motion war zwar mit Hilfe der BDP und der EDU
noch in der Wintersession letzten Jahres angenommen worden, die Jura-Delegation
des Grossen Rates – aufgrund eines Sonderstatuts haben die französischsprachigen
Parlamentarier ein Vetorecht – hatte aber einen Rückkommensantrag eingelegt, so dass
Ende Januar 2013 erneut darüber befunden werden musste. Eine Annahme des
Vorstosses hätte Neuverhandlungen zwischen den involvierten Kantonen bedingt.
Diesmal wurde die Motion allerdings mit 78 zu 74 Stimmen knapp zurückgewiesen. Die
Gegner sahen es als undemokratisch an, wenn die Bernjurassier nicht selber über ihre
Zukunft entscheiden könnten. Die Änderung des Gesetzes zum Sonderstatut des Berner
Juras, die die Grundlage für die Juraabstimmung auf Berner Seite schuf, wurde
anschliessend mit 94 zu 51 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Im Jurassischen
Parlament passierte der Verfassungsartikel 139 als Grundlage für die Juraabstimmung
im Nordkanton zwei Tage nach dem Berner Entscheid einstimmig und ohne
Enthaltungen. Damit war der Weg frei für einen gemeinsamen Urnengang, der auf den
24. November angesetzt wurde.
Im Kanton Jura befürworteten alle Parteien mit Ausnahme der SVP einen
Zusammenschluss, im Berner Jura standen vor allem autonomistische Gruppierungen
für einen Kantonswechsel ein. Die Berner Kantonalparteien waren hingegen – mit
Ausnahme der PSA, die für eine Fusion eintrat und den Grünen, die Stimmfreigabe
beschlossen – alle für einen Verbleib der französischsprachigen Region beim Kanton
Bern. Der Conseil du Jura Bernois (CJB), das Bernjurassische Regionalparlament mit
Kompetenzen in Kultur- und Bildungsfragen, sprach sich Ende Juni mit 15:9 Stimmen
für einen Verbleib beim Kanton Bern aus. Die Regierungen empfahlen jeweils ein Ja
(Jura) bzw. ein Nein (Bern). Die in der Jurafrage seit jeher stark engagierten und in der
Wahl der Mittel häufig unzimperlichen Béliers und Sangliers – erstere streben einen
Grosskanton Jura an, letztere wollen den Verbleib des Berner Juras beim Kanton Bern –
störten den Dialog kaum. Sie weigerten sich allerdings auch, die Charta der AIJ zu
unterzeichnen (siehe unten). Eine im September vom Handels- und Industrieverein
Bern durchgeführte Umfrage kam zum Schluss, dass rund drei Viertel der
Gewerbetreibenden im Berner Jura den Verbleib im Kanton Bern bevorzugten. Die
wichtigsten Argumente für den Anstoss eines Fusionsprozess war das politische
Gewicht, welches der Berner Jura gewinnen könnte. Während der Kanton Jura von je
zwei französischsprachigen National- und Ständeräten vertreten sei, werde die
französischsprachige Bevölkerung des Kantons Bern durch deutschsprachige
Parlamentarier beim Bund vertreten. Umstritten war, wo der Berner Jura wirtschaftlich
besser aufgehoben sei. Im Kanton Jura waren seit 2000 mehr Firmen und Arbeitsplätze
geschaffen worden als im Berner Jura, die Arbeitslosigkeit und die Steuerbelastung
waren aber im Norden höher als im Süden. Die Staatsschulden pro Kopf lagen mit CHF
-101 im Kanton Jura tiefer als im Kanton Bern (CHF -197), die wirtschaftliche Attraktivität
des Kantons Bern wurde aber als höher eingeschätzt als jene des Kantons Jura.
Während die Bevölkerungszahl im Kanton Jura in den letzten Jahren zunahm (Mitte 2013
wohnten rund 71 000 Personen im Kanton Jura), stagnierte das Bevölkerungswachstum
im Berner Jura (52 000 Einwohner; 5.3% der Gesamtbevölkerung von Bern). Vor allem
im Kanton Jura wurde zudem betont, dass ein Ja leidglich einen Prozess für einen
allfälligen neuen Kanton anstosse. Ein solcher Prozess könne auch eine grosse Chance
für ein modernes Kantonsgebilde sein. Die Gegner wiesen auf die Bedeutung der
Region als Sprachbrücke hin. Der Kanton Bern habe in der gesamten Schweiz mit dem
französischsprachigen Norden eine zentrale kulturelle und politische Brückenfunktion
inne, die mit einem Ja am 24. November verloren ginge. Die Gegner warnten zudem vor
der Idee eines Warmlaufens. Ein Ja im November wäre nicht bloss eine Einleitung für
einen möglichen Fusionsprozess, sondern eine entscheidende Weichenstellung. Ein
Nein könnte zudem die Stärkung der Autonomierechte in der Region nach sich ziehen.
Die im Spätfrühling langsam einsetzende Abstimmungskampagne verlief – anders als
noch in den 1970er Jahren – auffallend sachlich. Ein Umstand der auch von der AIJ, die
ihrerseits mit einer Charta für politischen Anstand warb, lobend hervorgehoben wurde.
Im März war das finanzielle Engagement der beiden Kantonsregierungen ein
Medienthema. Beide Exekutiven wollten sich nach den Grundsätzen der Objektivität,
Transparenz und Verhältnismässigkeit für den Verbleib des Berner Juras beim Kanton
Bern bzw. für einen Fusionsprozess engagieren und vor allem ihre Informationspflicht
wahrnehmen. Eine Finanzierung von Abstimmungskampagnen käme nicht in Frage. Das
Jurassische Pro-Komitee „construire ensemble“ gab – nach einigem Wirbel – gar eine
Spende von der so genannten Wiedervereinigungsstiftung zurück. Die Stiftung hatte
Ende der 80er Jahre Geld vom Kanton Jura erhalten. Die Sensibilität des Themas hat
historische Wurzeln: Aus den so genannten Schwarzen Kassen hatte die Berner
Regierung bei den 1970er-Plebisziten heimlich probernische Gruppierungen finanziert,
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was in den 1980er Jahren zum Berner Finanzskandal führte. Die Geschichte wurde auch
im Berichtjahr wieder breit diskutiert. Bereits im Juni 2013 durchgeführte, erste
Umfragen liessen darauf schliessen, dass die Meinungen früh gemacht waren. Es
zeichnete sich ein relativ deutliches Nein im Berner Jura und ein ebenso deutliches Ja
im Kanton Jura ab. Mitte Juli verschärfte sich der Ton ein wenig. Die SVP, die junge SVP
und die Sangliers machten mit provokativen Plakaten auf sich aufmerksam („non à la
mafia, non au Jura“), mit denen auch Behördenmitglieder aus dem Kanton Jura
diffamiert wurden; so wurde etwa Elisabeth Baume-Schneider (sp) als Hexe karikiert,
die dem Berner Jura einen vergifteten Apfel überreicht. Derweil luden die Béliers ein,
via Facebook Ideen für Artikel für eine neue Verfassung zu entwerfen. Im September
versprach der Bund für die Abstimmung 15 unabhängige Beobachter zu entsenden, die
den fairen Verlauf des Urnengangs sicherstellen sollten. Ende September veranstaltete
eine Gruppe von Antiseparatisten einen Umzug auf den Pierre Pertuis, einen Pass
zwischen Tavannes und Sonceboz. Trotz emotionalen und markigen Aufrufen – etwa zu
„totaler Mobilisation“ – blieb die Situation friedlich. Im Kanton Jura bemühten sich die
Spitzen der Politik, für ein Ja zu werben. Der Abstimmungskampf blieb aber dennoch
lau; die Jurassierinnen und Jurassier schienen sich gar nicht sonderlich für die Frage zu
interessieren. Eine Mitte Oktober veröffentlichte Studie zeigte anhand von
Abstimmungsresultaten zu eidgenössischen Abstimmungen, dass der Berner Jura im
Stimmverhalten grössere Ähnlichkeit mit dem Kanton Jura als mit dem restlichen
Kanton Bern zeigt. Allerdings wurden dabei auch thematische und vor allem kommunale
Nuancen sichtbar. Die grösste Übereinstimmung zeigte sich wenig überraschend in
Moutier. Für etwas Wirbel sorgte eine Mitte Oktober an alle Haushalte im Berner Jura
verschickte Broschüre von „construire ensemble“, in der mit einem finanziellen Gewinn
für den Berner Jura geworben wurde, der sich bei einer Fusion dank höherer Zahlungen
aus dem Finanzausgleich einstellen würde. Auch die Béliers machten auf sich
aufmerksam, indem sie regionale Einrichtungen symbolisch mit Ketten verschlossen,
um darauf hinzuweisen, dass diese vom Kanton Bern zu wenig unterstützt würden. Für
einiges Aufsehen sorgte zudem die in einem Interview mit Le Temps Anfang September
gemachte Aussage der Freiburger Regierungsrätin Isabelle Chassot (cvp), die ein
Zusammengehen empfahl. Dies hatte – nach einer Interpellation im Berner Grossrat –
gar einen interkantonalen Briefwechsel auf Regierungsebene zur Folge. Zwei weitere
rund einen Monat vor der Abstimmung durchgeführte Umfragen bestätigten die Trends
vom Juni: Einem massiven Ja im Kanton Jura (rund 70 bis 75%) stand ein allerdings nicht
mehr so deutliches Nein (rund 55 bis 60%) im Berner Jura gegenüber. Darüber hinaus
liess sich eine sehr knappe Entscheidung im Städtchen Moutier absehen. Die
Umfrageprognosen bestätigten sich am Abstimmungssonntag vom 24. November.
Allerdings war das Nein im Berner Jura wesentlich massiver als erwartet: 71,8% der
Bernjurassier verwarfen die Fusionspläne. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 72,7%.
Noch deutlicher war das Resultat im Kanton Jura, wo sich 76,6% der teilnehmenden
Stimmberechtigten – die Beteiligung lag hier bei 64,2% – für einen Fusionsprozess
aussprachen. Alle Jurassischen Gemeinden wiesen Ja-Mehrheiten auf. Die
Enttäuschung auf Jura-Seite und die Freude auf Berner Seite waren gross. Damit war
die Jurafrage, wie von vielen gewünscht, allerdings nicht vom Tisch, da sich Moutier mit
55% Ja-Stimmenanteil für einen Fusionsprozess aussprach und sich in der
Nachbargemeinde Belprahon ein Patt ergab: je 110 Stimmberechtigte stimmten für bzw.
gegen den Prozess. Dadurch haben beide Gemeinden die Möglichkeit, eine kommunale
Abstimmung zu organisieren, mit der über eine gemeindeweise Fusion mit dem Kanton
Jura entschieden werden soll. Das genaue Verfahren war allerdings noch offen. Am
Abend der Abstimmung kam es zwar vereinzelt zu Provokationen der Pro-Berner in
Moutier, insgesamt wurde der Abstimmungsprozess aber sowohl von den
Abstimmungsbeobachtern des Bundes als auch in der internationalen Presse als
vorbildlich bezeichnet. Das deutliche Nein warf bereits seine Schatten auf die im März
2014 anstehenden Kantonalberner Gesamterneuerungswahlen voraus. Allgemein wird
erwartet, dass die Regierungsratswahlen aufgrund des Jura-Sitzes entschieden werden.
Der Berner Jura hat dank seines Autonomiestatus einen garantierten Regierungssitz. 18

Anfang Februar einigten sich Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Moutier und
der Kantone Bern und Jura auf eine Road-Map bezüglich der noch ausstehenden
Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger des nordbernischen Städtchens über einen
möglichen Kantonswechsel. Wie dies beim langjährigen Prozess um die sogenannte
Jurafrage vorgesehen war, soll die Abstimmungskaskade mit der kommunalen
Entscheidung abgeschlossen werden. Moutier war die einzige Gemeinde, die in der
Abstimmung vom November 2013 mit 55% Ja-Stimmenanteil einen Fusionsprozess mit
dem Kanton Jura befürwortet hatte. Für diesen Fall war eine Entscheidung auf
Gemeindeebene vorgesehen worden. Die Autoritäten einigten sich, dass die Regierung

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.02.2015
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



des Kantons Bern eine Gesetzesvorlage ausarbeite, auf deren Basis eine
Gemeindeabstimmung durchgeführt und von den lokalen Behörden organisiert werden
soll. Als erstes Datum für eine kommunale Entscheidung wurde Frühjahr 2017 angepeilt.
Auch die Abstimmungsfrage wurde in der Road-Map definiert: "Voulez-vous que la
commune de Moutier rejoigne la République et Canton du Jura?" Nach dieser
kommunalen Abstimmung sollte die Jurafrage als "definitiv geregelt" betrachtet
werden. Im Falle eines Ja müssten die beiden Kantone Bern und Jura ein
interkantonales Konkordat aushandeln, das der Zustimmung der kantonalen
Bevölkerungen bedarf. Ein Kantonswechsel müsste dann auch noch vom nationalen
Parlament abgesegnet werden. Gleichzeitig einigten sich die drei Verhandlungspartner
darauf, ein neutrales Gutachten zu den Auswirkungen eines Wechsels von Moutier zum
Kanton Jura bzw. eines Verbleibs des Städtchens im Kanton Bern in Auftrag zu geben. In
einem Abstimmungsbüchlein sollen zudem sowohl der Kanton Bern als auch der Kanton
Jura Platz erhalten, um für sich zu werben.

Umstritten war die Frage, ob die beiden Gemeinden Belprahon und Grandval, die bis zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls den Wunsch für eine kommunale Abstimmung geäussert
hatten – in Belprahon hatte die Abstimmung 2013 mit einem Patt geendet – gleichzeitig
wie Moutier abstimmen sollten oder nicht. Beide Gemeinden liegen im gleichen Tal wie
Moutier – im Grand Val – und würden sich im Falle eines Kantonswechsels ihres
Nachbarstädtchens in einer Randlage des Kantons Bern wiederfinden und in diesem
Falle ebenfalls über einen möglichen Kantonswechsel abstimmen wollen. In der Road-
Map war deshalb vorgesehen, dass Belprahon und Grandval erst nach Moutier und nur
im Falle eines Ja über einen allfälligen Kantonswechsel abstimmen würden. Drei
probernische Grossräte – Manfred Bühler (BE, svp), Franics Daetwyler (BE, sp) und Dave
von Kaenel (BE, fdp) – wehrten sich mit einer Motion gegen diese Idee. Sie forderten,
dass alle drei Gemeinden zeitgleich über ihre Zukunft abzustimmen hätten. Wenn jede
Gemeinde selber bestimmen könne, wann sie eine Abstimmung über einen
Kantonswechsel durchführen wolle, käme es zu einer unerwünschten
Abstimmungskaskade, so die Begründung. 19

Bis zum 24. November 2015 hatten die bernjurassischen Gemeinden Zeit, ein Gesuch
für eine kommunale Abstimmung über den Verbleib im Kanton Bern oder einen Wechsel
zum Kanton Jura einzureichen. Nachdem sich im November 2013 ausser den
Gemeinden Moutier und Belprahon (mit einem Patt) alle Gemeinden teilweise deutlich
gegen einen Fusionsprozess ausgesprochen hatten, war die Ermöglichung kommunaler
Abstimmungen der letzte Schritt zur Lösung der sogenannten Jurafrage. Neben Moutier
und Belprahon hatte sich auch die Gemeinde Grandval um eine Abstimmung bemüht.
Allerdings wollten die beiden kleineren Nachbargemeinden des Städtchens Moutier erst
nach dem Entscheid des grossen Nachbarn abstimmen. 
Ende Juni reichte mit Crémines eine weitere Nachbargemeinde ein Gesuch ein. Eine
Petition mit 25 Unterschriften war vom Gemeinderat mit 3:2 Stimmen gutgeheissen
worden. Auch Crémines gab bekannt, nur dann abstimmen zu wollen, falls Moutier sich
für einen Kantonswechsel ausspricht. Anfang November entschied sich schliesslich
auch Sorvillier, ein Gesuch für eine kommunale Abstimmung zu stellen. Auch hier wollte
man zeitlich nach der Entscheidung in Moutier abstimmen können. In der Zwischenzeit
hatte der Berner Regierungsrat den Gesetzesvorschlag mit zwei Varianten vorgelegt,
wobei eine Variante die gestaffelte Abstimmung vorsah. 
Gegen eine Abstimmung entschieden sich Mitte November die Gemeinderegierungen
von Eschert und Court, den beiden südlichen Nachbarn von Moutier. So blieb es am 25.
November bei den fünf Gemeinden Moutier, Belprahon, Grandval, Crémines und
Sorvillier, die bei der Abstimmung von 2013 mit die höchsten Ja-Stimmenanteile
aufgewiesen hatten: Moutier hatte als einzige Gemeinde eine Ja-Mehrheit (55.4%) und
Belprahon ein Patt (50%) aufgewiesen. Sorvillier folgte damals mit 45.9% auf dem
dritten Rang gefolgt von Monible (44%), Pontenet (43.4%) und Perefitte (41.2%). Auch in
Grandval (37.1%) und Crémines (35.0%) hatte sich damals mehr als ein Drittel der
Bevölkerung für einen Fusionsprozess ausgesprochen. Die einzige Gemeinde im Berner
Jura, in der der Ja-Stimmenanteil bei der Abstimmung von 2013 mit 35.8% ebenfalls
über einem Drittel gelegen hatte, war Court. 20
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Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Nach einem einseitig geführten Abstimmungskampf, der von Westschweizer Medien
zum Kampf zwischen David und Goliath hochstilisiert wurde, fiel das Ergebnis der
Abstimmung zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien im März 2021
mit nur 51.6 Prozent Ja-Stimmen deutlich knapper aus, als aufgrund des Medientenors
erwartet worden war. Die Stimmbeteiligung lag mit 51.1 Prozent über dem Durchschnitt
der letzten Jahre. Es zeigte sich kein Stadt-Land-Graben zwischen den Kantonen,
stattdessen teilte der altbekannte Röstigraben die Schweiz, mit wenigen Ausnahmen, in
zwei Teile: Basel-Stadt (51.2% Nein-Stimmen) lehnte als einziger Deutschschweizer
Kanton das Abkommen ab, ansonsten sprach sich die Deutschschweiz in breiter Front
für den Freihandel aus. Auf der Gegenseite stimmten die meisten Kantone in der
Westschweiz, insbesondere die Kantone Waadt (65.9% Nein-Stimmen) und Jura (64.8%
Nein-Stimmen), gegen das Abkommen. 
Obwohl dem Abschluss des Freihandelsabkommens damit nichts mehr im Wege stand,
wurde das Ergebnis im Nachgang des Abstimmungssonntags von den Gegnerinnen und
Gegnern des Abkommens als Erfolg verbucht. Diese sahen sich durch den unerwartet
hohen Nein-Anteil in ihrem Anliegen bestärkt und selbst Befürwortende des
Abkommens, wie Ständerat Hannes Germann (svp, SH), befürchteten, dass die vielen
Nein-Stimmen einen Hinweis auf eine starke Skepsis in der Bevölkerung gegenüber
Freihandelsabkommen darstellten. Dem widersprach Christoph Mäder, Präsident von
Economiesuisse, der die einseitige Fokussierung der Debatte auf Palmöl kritisierte und
im knappen Ja «kein Votum gegen den Freihandel» erkennen wollte. Dass es am Schluss
doch knapp nicht für ein Nein gereicht hatte, schrieb La Liberté der späten
Positionierung der Grünen und vor allem der SP zu. Samuel Bendahan (sp, VD),
Vizepräsident der SP, verteidigte seine Partei, die «wirklich in mehrere Lager gespalten
war». Die Uneinigkeit innerhalb der SP zeigte sich auch an mehreren abweichenden
Kantonalsektionen und prominenten Individuen, welche für die Annahme des
Abkommens weibelten. So zeigte sich Nationalrätin Munz (sp, SH) zufrieden mit dem
Ergebnis und meinte überzeugt, dass es von nun an ein «No-Go» sei, Nachhaltigkeit aus
Freihandelsverträgen auszuklammern. Nicht zufrieden mit dem Ausmass der
Nachhaltigkeitsstandards war indes die grüne Nationalrätin Christine Badertscher (gp,
BE), welche die Absicht bekundete, sich nun zumindest bei der Umsetzung noch für
Verbesserungen einsetzen zu wollen. 
Das Referendum schien für viele Akteure einen Wendepunkt in der schweizerischen
Aussenwirtschaftspolitik darzustellen. So bezeichnete Ständerätin Baume-Schneider
(sp, JU) das Abkommen als «Untergrenze für alle jene, die folgen werden». Gegenüber
der AZ zeigte sich die Rechtsprofessorin Elisabeth Bürgi Bonanomi davon überzeugt,
dass die Bevölkerung auch in Zukunft über Handelsabkommen abstimmen werde. Eine
erste Möglichkeit dazu bieten die fertig verhandelten Freihandelsabkommen mit den
Mercosur-Staaten und Malaysia. Nationalrätin Badertscher prognostizierte, dass es
insbesondere das Mercosur-Abkommen an der Urne gar noch schwerer haben werde,
und auch die Bauerngewerkschaft Uniterre liess verlauten, man sei «jederzeit bereit,
wieder das Referendum zu ergreifen». Drei NGOs – Alliance Sud, Public Eye und die
Gesellschaft für bedrohte Völker – forderten in Reaktion auf das Abstimmungsergebnis
ein Gesetz, das eine grössere Kohärenz zwischen der Schweizer
Aussenwirtschaftspolitik und Themen wie Menschenrechten oder Nachhaltigkeit
sicherstellt. Laut den NGOs sei es bei beiden Abkommen unwahrscheinlich, dass
verbindliche Nachhaltigkeitsbestimmungen aufgenommen würden, weshalb weitere
Referenden unumgänglich seien. 

Abstimmung vom 07. März 2021

Beteiligung: 51.1%
Ja: 1'408'380 (51.6%), (Stände 15 5/2)
Nein: 1'318'630 (48.4%), (Stände 5 1/2)

Parolen: 
- Ja: SVP, CVP, FDP, GLP, EDU, Economiesuisse, Schweizer Gewerbeverband,
Schweizerischer Arbeitsgeberverband, Schweizer Bauernverband, Swissmem,
Hotelleriesuisse, Schweizerischer Versicherungsverband, Swissaid
- Nein: SP (5*), GP, EVP, Juso, Greenpeace, Uniterre, Pro Natura,
Keinbauernvereinigung, Bruno-Manser-Fonds, Solidarité sans frontières, Gesellschaft
für bedrohte Völker, Klimastreik Schweiz
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- Stimmfreigabe: Public Eye, Travail.Suisse, Alliance Sud
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 21

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Börsen

Der Abstimmungskampf im Vorfeld des Abstimmungssonntags Ende Februar, bei dem
das Volk über vier Vorlagen zu befinden hatte, wurde dominiert von der kontroversen
Debatte um die Durchsetzungsinitiative der SVP. Im Vergleich dazu kam der
Volksinitiative „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln“ der Juso eher wenig
Beachtung zu. 
Wie im Vorfeld der Abstimmung erwartet, lehnte das Volk die Vorlage mit knapp 60
Prozent der Stimmen deutlich ab, wobei einzig in den Kantonen Jura und Basel-Stadt
eine Mehrheit ein Ja in die Urne legte. Die Stimmbeteiligung betrug hohe 63 Prozent,
was mit der gleichentags stattfindenden Abstimmung zur stark polarisierenden
Durchsetzungsinitiative zusammenhängen dürfte. 

Abstimmung vom 28. Februar 2016

Beteiligung 62.9%
Ja 1'287'786 (40.1%) / Stände 1 1/2
Nein 1'925'937 (59.9%) / Stände 19 5/2

Parolen:
-Ja: SP, GPS, EVP, CSP, PdA
-Nein: SVP, FDP, BDP, GLP, CVP, EDU, MCG

Trotz der klaren Abstimmungsniederlage wurde das Ergebnis als ein Achtungserfolg der
Initianten angesehen, weil das Resultat darauf hindeutete, dass es der Juso gelungen
war, auch im Lager der Bürgerlichen auf Zustimmung zu stossen. Die Jungsozialisten
versuchten sogleich, ihren Teilerfolg zu nutzen, indem sie neue Forderungen stellten,
wie die aus ihrer Sicht schädliche Nahrungsmittelspekulation einzudämmen sei: Von
ihrer Mutterpartei verlangte die Juso einen parlamentarischen Vorstoss, der die
Einführung einer Finanztransaktionssteuer vorantreiben sollte; an den Bundesrat
richteten sie das Begehren, rasch Positionslimiten auf Finanzderivaten im Agrarbereich,
wie sie im Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FINFRAG) durch einen Antrag de Buman
(cvp, FR) eingebracht worden waren, einzuführen. 22
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die 2011 von der CVP lancierte Volksinitiative "Familien stärken! Steuerfreie Kinder-
und Ausbildungszulagen" kam am 8. März 2015 zur Abstimmung. Es war dies die erste
Volksinitiative der Christlichdemokraten seit 1941. Damals hatten die Katholisch-
Konservativen die Einführung der Kinderzulagen gefordert und 1945 nach der Annahme
eines parlamentarischen Gegenentwurfs einen Teilerfolg verbuchen können. Anders
präsentierte sich die Ausgangslage 70 Jahre später: Zwar drehte sich das Begehren der
CVP, wohl auch aufgrund der nahenden Nationalrats- und Ständeratswahlen, wieder um
das Thema der Kinderzulagen, diesmal hatte das Parlament aber auf die Ausarbeitung
eines Gegenentwurfs verzichtet und Volk und Ständen empfohlen, Kinder- und
Ausbildungszulagen nicht von den Steuern auszunehmen. Bei der Parolenfassung im
Vorfeld des Urnenganges hatte sich auf nationaler Ebene Überraschendes abgespielt:
Neben der CVP, die als Initiantin naturgemäss bereits im Parlament geschlossen für ihr
Ansinnen gestimmt hatte, sprach sich auch eine Mehrheit der SVP-Delegierten (144 zu
96 Stimmen) und die EVP für eine Annahme der Volksinitiative aus. Im Nationalrat
hatten sich nur vereinzelte Exponentinnen und Exponenten der Volkspartei für das
Anliegen stark gemacht, eine Mehrheit hatte gegen die steuerliche Entlastung von
Familien gestimmt. So auch bei der EVP: Die beiden EVP-Parlamentarierinnen, die der
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CVP-Fraktion angehörten, hatten entgegen der Fraktionslinie votiert, die Partei
beschloss dann aber gleichwohl die Ja-Parole. Die Nein-Parole fassten neben den
Grünen auch die SP, die BDP und die FDP. Der Abstimmungskampf verlief dann trotz
der Konfliktlinie durch die Regierungsparteien verhältnismässig lau. Die Kampagne der
Befürworter wurde fast ausschliesslich von der CVP getragen. Auf Plakaten, in Inseraten
und im Internet war sie mit dem Slogan "Familien stärken" präsent. Einen herben
Dämpfer erlitten die Befürworter, als im Januar alle elf amtierenden für ein kantonales
Finanzdepartement zuständigen CVP-Regierungsräte  im Abstimmungskampf Stellung
gegen die Initiative bezogen. Sie brachten vor, dass bei einer Annahme gerade die
Kantone mit hohen finanziellen Ausfällen zu rechnen hätten und dass
Steuererhöhungen oder Sparpakete nötig würden, um diese Einbussen zu
kompensieren. Die von linker Seite vorgebrachten Argumente, wonach von einer
Annahme fast ausschliesslich privilegierte Familien profitieren würden, waren im lauen
Abstimmungskampf kaum zu hören. Die Volksinitiative wurde schliesslich von Volk und
Ständen deutlich verworfen. Nur gerade 24,6% der Partizipierenden stimmten der
Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 42,1%. Die höchsten Ja-
Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Jura (42,8%), Freiburg (32,6%)
und Wallis (32,2%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den Kantonen
Glarus (16,9%), Appenzell Ausserrhoden (20,4%) und Zürich (20,4%).

Abstimmung vom 8. März 2015

Beteiligung 42,1%
Ja 537'795 (24,6%) / Stände 0
Nein 1'650'109 (75,4%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: CVP, SVP, EVP
-Nein: SP, FDP, BDP, GPS 23

Mit der 2011 lancierten Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe"
kam am 28. Februar 2016 die zweite CVP-Initiative innerhalb eines Jahres zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte, dass die Ehe gegenüber anderen Formen des
Zusammenlebens nicht benachteiligt wird, insbesondere in Bezug auf Steuern und
Sozialversicherungen. FDP, BDP, SP, GP und GLP fassten allesamt die Nein-Parole und
folgten damit dem Parlament, das sich nach langem Hin und Her dafür entschieden
hatte, der Initiative keinen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Unterstützung
erhielt die CVP von Seiten der SVP, der EVP und der EDU, die die Ja-Parole beschlossen
hatten. Wie bereits im Vorjahr verlief der Abstimmungskampf zur Initiative der CVP
verhältnismässig lau. So wurden etwa für das am gleichen Tag zur Abstimmung
gebrachte Referendum über die zweite Gotthardröhre rund zehnmal mehr Inserate in
Schweizer Tages- und Wochenzeitungen geschaltet als für die Initiative gegen die
Heiratsstrafe. Im Falle der Durchsetzungsinitiative der SVP, über die das Schweizer Volk
ebenfalls am 28. Februar 2016 befand, fanden rund viermal mehr Inserate Eingang in
der Tagespresse als für das CVP-Volksbegehren. Dies spielte den Befürwortern in die
Karten, da es sich laut den Experten von gfs.bern um eine "potenzielle
Mehrheitsinitiative" des bürgerlich-konservativen Lagers handelte. Im Laufe des
Wahlkampfs verschafften sich die Gegner dann aber immer mehr Gehör und
vermochten ihre Argumente besser zu platzieren. Insbesondere das Argument, wonach
die Initiative gleichgeschlechtliche Paare diskriminiere, war in den Medien präsent.
Passend zum zähen parlamentarischen Ringen um die Frage, ob man dem Begehren der
CVP einen direkten Gegenentwurf gegenüberstellen wolle, und der Tatsache, dass mit
dem Initiativtext mehrere Konfliktlinien salient wurden, fiel am Ende das
Abstimmungsresultat knapp aus: 49,2% der Partizipierenden und 18 Stände stimmten
der Vorlage zu, womit die Vorlage zwar ein Ständemehr, nicht aber das Volksmehr
hinter sich hatte und entsprechend abgelehnt wurde. Die gesamtschweizerische
Stimmbeteiligung betrug 63,3%. Die höchsten Ja-Stimmenanteile erreichte die
Initiative in den Kantonen Jura (60,1%), Wallis (57,0%) und Appenzell Innerrhoden
(55,6%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den bevölkerungsreichen
Kantonen Basel-Stadt (39,5%), Zürich (43,5%) und Waadt (45,7%).

Abstimmung vom 28. Februrar 2016

Beteiligung 63,3%
Ja 1'609'152 (49,2%) / Stände 15 3/2
Nein 1'664'224 (50,8%) / Stände 5 3/2
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Parolen: 
-Ja: CVP, SVP, EVP, EDU
-Nein: FDP, BDP, SP, GP, GLP 24

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Um eine «Sachzwangpolitik» zu verhindern, verlangten die gegnerischen Komitees
erneut eine baldige Abstimmung über die vier Volksbegehren, und sie kündigten mit
Warnfeuern an, dass ein Beginn der Bauarbeiten vor dem Volksentscheid nicht
hingenommen werde. Im Jura gaben die Initianten allerdings zu verstehen, dass sie ihr
Volksbegehren zurückziehen werden, sofern die Regierung ihre Forderungen nach einer
Redimensionierung der Transjurane (N 16) berücksichtige. Bei der N 1 drängten auch das
Tiefbaugewerbe und die Westschweizer Arbeitgeberorganisation, das Centre Patronal,
auf einen raschen Entscheid, damit die Unsicherheit bei der Fortsetzung der Arbeiten
beseitigt werde. Durch eine Flut von Einsprachen war es bei allen vier Teilstücken zu
Verzögerungen gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan gekommen.
Bezüglich der N 5 erklärte die Solothurner Baudirektorin Füeg (fdp), dass zwar die
Baugenehmigungsverfahren vorangetrieben würden, dass aber ein Baubeginn vor der
Abstimmung über die Kleeblatt-Initiativen nicht in Frage komme (siehe auch Ip.  88.532
bzgl. N5 und Ip. 88.546 bzgl. N1). 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.10.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Luftfahrt

En début d’année, les zurichois ont accepté par 55,5% une contribution cantonale de
CHF 300 millions au capital de la nouvelle compagnie aérienne. Ils ont aussi approuvé
par 67,6% une garantie de CHF 100 millions pour l’aéroport de Kloten. L’aval du
souverain zurichois a permis la mise en place de la variante 26/26 (26 court et moyen-
courriers et 26 long-courriers). Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons,
Neuchâtel, Obwald, Schwyz, St-Gall, Tessin, Valais, et Uri ont également souscrit au
capital-actions de la future compagnie. Par contre, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne,
Schaffhouse, Soleure, Nidwald, Vaud, Zoug ainsi que les villes de Zurich et de Kloten ont
refusé d’y participer. Les actionnaires ont prolongé jusqu’au 30 avril 2003 le délai pour
le capital autorisé. Divers cantons et communes qui s’étaient déclarés prêts à participer
en décembre 2001 n’ont pas encore pu y souscrire, le feu vert du peuple leur faisant
notamment encore défaut. Après des mois de spéculations et l’attribution des
concessions court, moyen et long-courrier par le DETEC, le nom et la raison sociale de
la nouvelle compagnie aérienne ont été dévoilés officiellement en février. Les avions
ont volé dès le 31 mars sous le nom de "Swiss" et déclinaient le nom du pays dans les
quatre langues nationales : Schweiz, Suisse, Svizzera et Svizra. D’un point de vue légal, la
nouvelle société s’appelait Swiss Air Lines Ltd et son siège était à Bâle. Lors de leur
assemblée, les actionnaires ont validé ces deux noms. S’estimant floué, SAirGroup a
saisit la justice zurichoise pour interdire à Crossair d’utiliser le logo Swiss et
l’appellation Swiss Air Lines Ltd. Le Tribunal de commerce de Zurich a refusé d’entrer
en matière sur la plainte contre l’utilisation de la marque "Swiss". Il considérait qu’il n’y
avait pas de danger de préjudice irréparable pour SAirGroup et que le danger de
confusion entre Swiss et Swissair était inexistant, les marques étant nettement
distinctes. SairGroup n’a pas recouru. A la fin mars, la cellule d’intervention – task force
"pont aérien", créée le 5 octobre 2001 pour assurer l’exploitation du réseau Swissair
durant l’horaire d’hiver et faciliter la mise sur pied de la nouvelle compagnie –, a été
démantelée. Les actionnaires principaux de Swiss ont prolongé à fin août 2004 la clause
de non-vente des actions souscrites à l’occasion de l’augmentation de capital. Celle-ci
s’élevait à CHF 2,561 milliards. La décision a été prise par 33 actionnaires,
institutionnels et privés, détenant plus de 90% des titres existants. (La Confédération
possédait 20,5% des actions, le canton de Zurich 10,2%, les autres cantons 12,1%, l’UBS
10,5%, le Credit Suisse Group 10% et le milliardaire Walter Haefner, fondateur et
propriétaire de l’importateur automobile AMAG 6,8%. L’économie privée contrôlait
environ deux tiers du capital-actions.) 26

ANDERES
DATUM: 31.03.2002
PHILIPPE BERCLAZ
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Das Abstimmungsergebnis vom 3. März fiel mit 62,9% Ja-Stimmen bei einer
Stimmbeteiligung von 46,5% klar zu Gunsten der RPG-Revision aus. Einzig der Kanton
Wallis stand mit einer äusserst tiefen Zustimmungsrate von 19,6% geschlossen und
deutlich für ein Nein ein. Gegen die Vorlage stellten sich darüber hinaus mit Gros-de-
Vaud und Aigle zwei Bezirke im Kanton Waadt, das nördliche Tessin, das Obersimmental
im Kanton Bern und die Bernina-Region im Bündnerland. Alle anderen Bezirke sprachen
sich mehrheitlich für die Revision aus. Auch die Kantone Jura (62,8%), Neuenburg
(67,7%) und Schaffhausen (63,2%), welche mit Annahme des Gesetzes ebenfalls mit
Auszonungen rechnen müssen (siehe unten), stimmten mit relativ deutlichem Mehr für
das revidierte Gesetz. Deutliche Zustimmungswerte über 70% fanden sich grösstenteils
im stark zersiedelten Mittelland und in den Bezirken rund um die deutschsprachigen
urbanen Zentren. Die klarste Befürwortung fand sich in den Bezirken Solothurn und
Zürich-Stadt mit einem Ja-Anteil von 80,3%, resp. 80,1%. Das Abstimmungsergebnis sei
ein „Meilenstein in der Siedlungsentwicklung“, interpretierte Bundesrätin Leuthard
(cvp) das Resultat. Von Seiten des Referendumskomitees liess man verlauten, man
fordere nun eine massvolle Umsetzung des RPGs, welche regionalen Gegebenheiten
Rechnung trage. Trotz der Abstimmungsniederlage wertete die SVP das deutliche
Bekenntnis gegen die fortschreitende Zersiedelung als positives Zeichen – und zwar für
die eigene Masseneinwanderungsinitiative. Der Landschaftsschutz liege der
Bevölkerung offensichtlich am Herzen, liess SVP-Präsident Brunner verlauten. In der
Abstimmungskampagne zur Volksinitiative werde man daher bewusst auf diese
Thematik setzen, um auch ökologisch sensibilisierte Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger anzusprechen. Ähnliche Schlüsse zogen auch die Urheber der Ecopop-
Initiative. Gleich nach dem Volksentscheid plädierte die Walliser Regierung auf eine
früheste Inkraftsetzung des revidierten RPG per 1.1.2015. Darüber hinaus verlangte der
Kanton ein Treffen mit dem Gesamtbundesrat sowie den Einbezug bei der Umsetzung
der neuen Gesetzesbestimmungen.

Abstimmung vom 3. März 2013

Beteiligung: 46,5%
Ja: 1 476 942 (62,9%)
Nein: 871 514 (37,1%)

Parolen:
– Ja: SP(1*), CVP(6*), GPS, BDP, GLP, EVP, FDP Frauen; MV, Travail.Suisse, SBV, SIA, STV,
WWF.
– Nein: SVP(3*), FDP(8*), JCVP; Economiesuisse, HEV, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2013
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Im Mai 2014 stimmte der Souverän über die Volksinitiative „Für den Schutz fairer
Löhne (Mindestlohn-Initiative)“ ab, die 2011 vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund
(SGB) lanciert worden war. Die Initiantinnen und Initianten verlangten einerseits, dass
Bund und Kantone die Löhne in der Schweiz schützen, indem sie die Festlegung von
Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) fördern. Andererseits forderteten sie,
dass der Bund einen nationalen gesetzlichen Mindestlohn von CHF 22 pro Stunde
festlegen soll, was bei einer Wochenarbeitszeit von 42 Stunden und 12 Monatslöhnen
rund CHF 4'000 Bruttolohn pro Monat entsprechen würde. Mit seinen Forderungen
wollte das Initiativkomitee dafür sorgen, dass alle Arbeitnehmenden in der Schweiz von
ihrem Lohn leben können. Es hoffte zudem, damit die Armut reduzieren zu können,
Lohnunterbietung zu bekämpfen und zugleich den sozialen Frieden in der Schweiz zu
wahren. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) stellte fest, dass 2010 rund 9% aller
Beschäftigten und damit über 300‘000 Personen in der Schweiz weniger als die
geforderten CHF 22 verdienten. Der Bundesrat sah in einem nationalen gesetzlichen
Mindestlohn das gute Funktionieren des Arbeitsmarktes gefährdet und Arbeitsplätze
bedroht und beantragte im Januar 2013 den eidgenössischen Räten, die Initiative Volk

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
DAVID ZUMBACH
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und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Nachdem es in der Herbstsession 2013 zu
einer klassischen Staat-versus-Markt-Debatte zwischen linken und rechten
Volksvertretern gekommen war, folgten in den Schlussabstimmungen der
darauffolgenden Wintersession beide Kammern der Empfehlung des Bundesrates,
wobei 12 Ständeräte und 56 Nationalräte des linken Lagers gegen den Bundesrat
votierten und die Initiative unterstützten. Der klassische Links-Rechts-Konflikt
spiegelte sich auch in der Parolenfassung der Parteien und Verbände wider, wobei sich
eine auffallend grosse Anzahl an Verbänden zur Vorlage äusserte. Nicht überraschend
sprachen sich die Arbeitnehmerverbände dafür und die Arbeitgeberverbände im
Allgemeinen dagegen aus.
Der Abstimmungskampf zur Mindestlohn-Initiative wurde äusserst intensiv geführt.
Überraschend verzeichnete die Vorlage mehr Presseanzeigen als die gleichentags
anstehende Abstimmung zum Finanzierungsplan der Beschaffung des Kampfflugzeugs
Gripen. Die Kampagne der Befürworter wies einen vorwiegend zentralisierten Charakter
auf und wurde in erster Linie von den Gewerkschaften SGB und Unia bestritten. Die
Gegenseite setzte sich mit dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der neu
gegründeteten wirtschaftspolitischen Plattform SuccèSuisse, dem Verband der
Schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (Swissmem), dem
Dachverband des Schweizerischen Handels (Handel Schweiz) und etlichen kantonalen
Gewerbe- und Arbeitgeberverbänden aus einer Vielzahl an lose koordinierten, potenten
und politsch erprobten Schwergewichten zusammen. Während die Pro-Seite in erster
Linie Fairness-Aspekte bei der Entlöhnung von Arbeit und die Lohndiskrimierung von
Frauen als Argumente ins Feld führte, brachten die Initiativgegner vor, dass die
Mindestlohn-Initative Sozialpartnerschaften, Arbeitsplätze sowie das duale
Bildungssystem gefährde, staatliche Interventionen Wettbewerb verzerrten und
branchenspezifische und regionale Unterschiede vom Initiativbegehren zu wenig
berücksichtigt würden.
Die Mindestlohn-Initiative scheiterte letzlich deutlich. Nur 23,7% der Partizipierenden
sprachen sich an der Urne zugunsten der Vorlage aus. Dies ist selbst im Vergleich zur
1:12-Initiative, welche im November 2013 einen Ja-Stimmenanteil von 34,7% erreichte,
ein ausserordentlich tiefer Zustimmungswert. Die Stimmbeteiligung betrug
überdurchschnittliche 55,5%. Die höchsten Ja-Anteile wurden in den Kantonen Jura
(35,9%), Genf (33,9%) und Tessin (32,0%) registriert. Die tiefste Zustimmung
verzeichneten die Kantone Appenzell Innerrhoden (12,1%), Nidwalden (12,8%) und
Schwyz (13,6%).

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,4% 
Ja: 687 571 (23,7%) / 0 Stände
Nein: 2 210 192 (76,3%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja:, SPS, GPS(2)*, CSP, SGB, TravS, Unia.
– Nein: SVP, FDP, CVP, GLP, BDP, EVP, eco, sgv, SAV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Der VOX-Analyse zur Mindestlohn-Initiative ist zu entnehmen, dass ein Grund für die
hohe Ablehnung der Initiative im weitverbreiteten Zweifel an der Verwirklichung der
anvisierten Ziele liege. So hielt nur gerade ein Drittel der Stimmenden das Argument,
wonach Mindestlöhne die Zahl der Sozialhilfebeziehenden senke und damit Kantone
und Gemeinden entlaste, für überzeugend. Der klassische Links-Rechts-Konflikt
widerspiegelte sich auch in den Abstimmungsmustern der Parteisympathisanten. So
stimmten 70% der Anhängerinnen und Anhänger der Grünen und 55% der SP-
Gefolgschaft für die Initiative, während sie die Wählerschaft von CVP (11%), FDP (5%),
SVP (7%), GLP (18%) und BDP (7%) deutlich verwarfen. Die VOX-Analyse kam weiter zum
Schluss, dass gesellschaftliche Merkmale bei weitem nicht so stark mit dem
Stimmentscheid korrelierten wie politsche Einstellungen. So habe die Initiative nicht
mal bei den tiefsten Einkommensklassen, die direkt von einem Mindestlohn von CHF
4000 profitiert hätten, Gehör finden können. Die Befürchtung, wonach die Initiative
Arbeitsplätze vernichten würde, stellte sich im Endeffekt, so die VOX-Studie weiter, als
äusserst entscheidungsrelevant heraus. 28
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Arbeitszeit

Am 3. März gelangte die 1999 vom SGB eingereichte Volksinitiative „für kürzere
Arbeitszeit“ zur Abstimmung, welche die etappierte Einführung einer Jahresarbeitszeit
von 1'872 Stunden verlangte, was umgerechnet einer 36-Stunden-Woche entspricht.
Bis zu einem Monatslohn von 7'600 Fr. sollte diese Reduktion der Arbeitszeit ohne
Abstriche beim Lohn vollzogen werden. Die Initiative war 1998 in einer Zeit hoher
Arbeitslosigkeit lanciert worden mit dem Anspruch, die Erwerbsarbeit auf mehr Hände
zu verteilen und die Nichterwerbsarbeit gerechter zwischen Mann und Frau aufzuteilen.
Bundesrat und Parlament empfahlen die Initiative Volk und Ständen ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Die Einwände der bürgerlichen Gegner waren die
gleichen wir bei der Abstimmung von 1984 über die SGB-Initiative für die 40-Stunden-
Woche ohne Lohneinbusse: Es sei falsch, für alle Branchen und Betriebe einheitliche
Regelungen auf Verfassungsstufe zu fixieren, kleinere und mittlere Betriebe könnten die
zusätzlichen Produktionskosten nicht verkraften, und das differenzierte Aushandeln der
Arbeitszeit sei und bleibe Sache der Sozialpartner. Da sich auch der SGB nicht mehr mit
Herzblut für die Initiative einsetzte, die gleichentags mit der bedeutend stärker
polarisierenden UNO-Beitritts-Initiative zur Abstimmung kam, war deren Scheitern an
der Urne voraussehbar. Mit einem Dreiviertelsmehr und allen Standesstimmen wurde
die Initiative wuchtig verworfen. Am deutlichsten war die Ablehnung im Kanton
Appenzell Innerrhoden mit einem Nein-Stimmen-Anteil von fast 90%; am meisten
Zustimmung fand die Initiative im Kanton Jura, der sie aber immer noch mit rund 58%
ablehnte. Generell waren die Ja-Stimmen-Anteile in der Westschweiz mit knapp 34%
deutlich höher als in der Deutschschweiz (22,5%).

Volksinitiative „für eine kürzere Arbeitszeit“

Abstimmung vom 3. März 2002

Beteiligung: 58,3%
Ja: 689 935 (25,4%) / 0 Stände
Nein: 2 021 198 (74,6%) / 20 6/2Stände
Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP; SGB
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, FP, EVP, EDU, PdA; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Stimmfreigabe: Lega; CNG

Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass der Entscheid an der Urne von politischen
und ideologischen Faktoren wesentlich stärker geprägt wurde als von sozialen
Merkmalen. Am stärksten wirkte sich die Einordnung auf einer Links/Rechts-Skala aus.
Wer sich der äusseren Linken zuordnet, stimmte der Initiative zu 71% zu. Diese äussere
Linke war, zusammen mit den Sympathisanten der SP, denn auch die einzige Gruppe,
welche mehrheitlich Ja stimmte. Aber bereits die SP-Anhängerschaft war mit einem Ja-
Anteil von lediglich 57% eigentlich gespalten. Von den Sympathisanten der bürgerlichen
Regierungsparteien wurde die Arbeitszeitverkürzung sehr deutlich abgelehnt. 29

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2002
MARIANNE BENTELI

L’organisation syndicale Travail.Suisse avait déposé en 2009 l’initiative populaire « 6
semaines de vacances pour tous » afin que l’ensemble des salariés puisse prendre part
aux gains de productivité de l’économie suisse. La durée minimale légale de vacances
s’élève à quatre semaines pour les employés de plus de 20 ans. Dans les faits, nombre
d’entreprises accordent davantage de vacances à leurs employés. Le texte de l’initiative
demandait une durée minimale de six semaines de vacances payées. Comme cela fut le
cas lors des délibérations parlementaires, l’initiative n’a bénéficié que du soutien de la
gauche. Alors que le parti socialiste, les Verts, ainsi que les syndicats ont fait bloc
derrière l’initiative, le camp bourgeois (l’UDC, le PLR, le PDC, les Vert’libéraux et le
PBD), soutenu par les associations d’employeurs (UPS et l’USAM), l’ont vivement rejetée.
En mars, l’initiative a échoué devant les urnes, confirmant ainsi les résultats des
sondages publiés durant la campagne. Près de deux tiers des votants se sont exprimés
contre une augmentation du nombre de semaines de vacances (66,5%), reflétant ainsi
le rapport des forces entre la gauche et la droite. Le soutien à l’initiative aura été plus
marqué dans la Suisse francophone et italophone. En effet, le taux d’approbation a été
supérieur aux 40% dans les cantons du Jura (49,3%), de Genève (47,4%), du Tessin
(45,9%), de Vaud (41,1%) et de Neuchâtel (40,9%). S’agissant d’une matière peu
complexe et proche des préoccupations des citoyens, il n’est par ailleurs guère
surprenant de constater que l’initiative a enregistré le taux de participation le plus

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2012
LAURENT BERNHARD

01.01.65 - 01.01.22 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



élevé (45,1%) parmi les cinq objets fédéraux soumis au vote le 11 mars. L’analyse du
comportement de vote a confirmé l’importance du clivage gauche-droite. Selon
l’analyse VOX, 71% des partisans de l’extrême gauche ont approuvé l’initiative. Dans le
camp de la gauche, le taux d’acceptation s’est élevé à 54%. Au centre, l’initiative n’a été
soutenue qu’à 22%, alors que l’approbation chutait sous les 20% au sein de l’électorat
de droite. Par ailleurs, le statut sur le marché du travail des citoyens a joué un rôle non
négligeable. En effet, les personnes en activité ont davantage soutenu l’initiative (37%)
que les personnes sans emploi (26%), ces dernières ne pouvant bénéficier de vacances
supplémentaires. Au niveau des arguments, les personnes en faveur de l’initiative ont
justifié leurs décisions par la pression accrue sur le marché du travail et ses
conséquences négatives sur la santé. Pour ce qui est des opposants, ce sont des
considérations d’ordre économique qui ont primé. Nombre d’adversaires ont mis en
avant que les revendications de l’initiative auraient été lourdes sur le plan financier
pour les entreprises en général et pour les PME en particulier.

Votation du 11 mars 2012

Participation: 45,4%
Oui: 771'717 (33,5%) / 0 canton
Non: 1'531'986 (66,5%) / 20 6/2 cantons

Consignes de vote:
– Oui: PSS, Verts, PCS, USS, TravS.
– Non: UDC, PLR, PDC, PVL, PBD, PEV, UPS, eco, USAM, USP. 30

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Am 28. September 2014 stimmten Volk und Stände über die Volksinitiative "Für eine
öffentliche Krankenkasse" ab. Umfragen im Vorfeld der Abstimmung deuteten auf eine
relativ deutliche Ablehnung der Initiative hin, was sich an der Urne bestätigte: Bei einer
Stimmbeteiligung von 46,7% wurde die Initiative mit bloss 38,2% Ja-Anteil verworfen.
Alle Deutschschweizer Kantone und das Tessin legten ein Nein ein, in den Kantonen
Neuenburg, Waadt, Jura und Genf wurde die Initiative dagegen angenommen, in
Fribourg nur sehr knapp abgelehnt. Die Resultate offenbarten einen überaus deutlichen
Röstigraben, der sich in Fribourg entlang der innerkantonalen Sprachgrenze zog. Die SP
Schweiz als Abstimmungsverliererin kündigte an, in Zukunft auf Reformen des
Krankenversicherungssystems hinarbeiten zu wollen, bei fehlendem politischen Willen
aber auch eine erneute Volksinitiative in Betracht zu ziehen. Dagegen äusserten die
Gesundheitsdirektoren der zustimmenden Westschweizer Kantone, die bereits im
Abstimmungskampf gemeinsam als Befürworter aufgetreten waren, die Absicht, die
Einrichtung kantonaler Einheitskassen zu prüfen. Auch die Einrichtung einer einzigen
Westschweizer Einheitskasse wurde nicht ausgeschlossen. Allerdings bedarf die
Einrichtung von Einheitskassen auf subnationaler Ebene einer Änderung des KVG und
damit eines Beschlusses der Bundesversammlung, was an bestehenden Mehrheiten
scheitern dürfte. Aus diesem Grund wurde auch die Idee geäussert, eine Volksinitiative
zu lancieren, welche den Kantonen die Einrichtung eigener Einheitskassen erlaubt. Die
VOX-Analyse, durchgeführt von der GfS Bern und der Universität Bern, zeigte
schliesslich, dass ein klassischer Links-Rechts-Gegensatz das Abstimmungsresultat
geprägt hatte und die Einstellung der Stimmenden zur Rolle des Staates von grosser
Bedeutung gewesen war. Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative erhofften
sich tiefere Prämien und drückten ihre Unzufriedenheit mit dem aktuellen System aus,
während die Gegnerinnen und Gegner nicht an eine Prämiensenkung aufgrund der
Einheitskasse glaubten. Sie befürchteten dagegen negative Konsequenzen aufgrund des
fehlenden Wettbewerbs und eine Einschränkung der freien Arztwahl. Insgesamt nannte
sowohl die befürwortende als auch die ablehnende Seite mehrheitlich rationale
Stimmmotive.

Abstimmung vom 28. September 2014

Beteiligung: 46.7%
Ja: 933'012 (38.2%) / Stände: 4
Nein: 1'512'036 (61.8%) / Stände: 16 6/2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.2014
FLAVIA CARONI
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Parolen:
– Ja: SP, GPS, EVP, CSP; SGB, Travail.Suisse, VPOD.
– Nein: SVP, CVP (2*), FDP, BDP, GLP, Economiesuisse, SGV
– Stimmfreigabe: FMH, GDK
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 31

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Buchmarkt

Im März des Berichtjahres stimmte die Schweizer Bevölkerung über die
Wiedereinführung der 2007 abgeschafften Buchpreisbindung ab, weil ein Komitee im
Juli 2011 bestehend aus JFDP, JSVP, JGLP das Referendum ergriffen hatte. Ein
überparteiliches, bürgerliches Komitee lancierte den Abstimmungskampf unter dem
Motto „Buchpreisdiktat Nein“. Im Zentrum der Kampagne der Gegner standen die
Argumente, eine Buchpreisbindung führe zu höheren Preisen für die Konsumenten und
nütze nur ausländischen Verlegern. Auf der Seite der Befürworter kämpften
Buchhändler, Autoren und Verleger für die Wiedereinführung der festen Ladenpreise.
Eine staatliche Regulierung sichere die Vielfalt und stärke kleinere Schweizer Verlage
und unbekannte Autoren, so die Hauptargumente. Bis zuletzt unklar blieben die Fragen,
ob auch der private Online-Buchkauf im Ausland der Preisbindung unterstehe und wie
die Kontrolle der Preise aussehen sollte. Dies war mit ein Grund, so die Vox-Analyse,
weshalb die öffentliche Meinung im Verlauf der Kampagne in Richtung Nein kippte. Am
11. März 2012 wurde die Buchpreisbindung an der Urne recht deutlich mit 56,1 Prozent
der Stimmen verworfen. Besonders auffällig war der Unterschied zwischen der
Deutschschweiz – welche geschlossen auf den Markt setzte – und der Romandie –
welche geschlossen für die staatliche Regulierung votierte. So fand die Vorlage die
grösste Zustimmung im Kanton Jura (71.2%), in Genf (66.6%), in Neuenburg (63.0%), im
Waadtland (60.6%), im Wallis (57.7%) und in Freiburg (57.5%). Ausserdem spielte auch
die Parteigebundenheit eine gewisse Rolle beim Stimmentscheid. Parteisympathisanten
von SP und den Grünen sagten deutlich Ja zur Vorlage, während die Anhänger der
bürgerlichen Parteien sowie die Parteiungebundenen die Vorlage grösstenteils
ablehnten. Schliesslich wies die Vox-Analyse auch darauf hin, dass insgesamt 13
Kantonalparteien der CVP von der Meinung der nationalen Delegiertenversammlung
abwichen und ins gegnerische Lager wechselten. Dies stellte einen weiteren
Unsicherheitsfaktor dar, welcher zur Ablehnung der Vorlage führte.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 44,9%
Ja: 966 633 (43,9%) / 6 Stände
Nein: 1 234 222 (56,1%) / 14 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: CVP (13), EVP, Grüne, SP, CSP (1), EDU, SGB, TravS.
– Nein: FDP, BDP (1), SVP, GLP, eco, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 32
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DATUM: 11.03.2012
MÄDER PETRA

01.01.65 - 01.01.22 20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Sprachen

Massnahmen zur Förderung und Stärkung sprachlicher Minderheiten stossen in der
Regel weder beim Bundesrat noch in der Bundesversammlung auf grosse Widerstände,
da hier das entsprechende Problembewusstsein vorhanden ist. Mit umso grösserer
Spannung erwartete man nun 1988 das Resultat der Volksabstimmung über die
Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts auf das fünfte Schuljahr, welche im
bevölkerungsreichsten Kanton Zürich durchgeführt wurde. Wenn auch nicht der
Französischunterricht an sich, sondern lediglich der Zeitpunkt für dessen Erteilung zur
Diskussion stand, reagierte insbesondere die Westschweiz empfindlich auf das
Volksbegehren. In Genf wurde – als Drohgebärde – eine Initiative angekündigt, welche
im Sprachunterricht die Begünstigung des Englischen zulasten des Deutschen
verlangte, und im jurassischen Kantonsparlament zielte ein Vorstoss auf die Sistierung
des Deutschunterrichts an den Primarschulen, solange die Deutschschweizer Kantone
das «Frühfranzösisch» nicht einführten. Tatsächlich betrachteten auch die zögernden
deutschschweizerischen Kantone die Zürcher Abstimmung als Signal, und mit
entsprechender Erleichterung wurde denn auch allenthalben die deutliche Ablehnung
der Initiative, welche eine Zustimmung zum Anliegen bedeutete, aufgenommen. Auch
der Kanton Thurgau lehnte im Herbst eine analoge Initiative ab. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.10.1988
LUZIUS MEYER

Medien

Radio und Fernsehen

"Rösti- und Polentagraben sind programmiert", titelte die NZZ bereits am 5. Juni, mit
dem Argument, dass insbesondere die Sprachminderheiten von einem ausgebauten
Service public profitieren und dies mit einem befürwortenden Stimmentscheid
untermauern würden. Zumindest was das Resultat betrifft behielt die alte Tante
grösstenteils recht: An der Volksabstimmung zur RTVG-Vorlage vom 14. Juni 2015,
wurde das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen bei einer Stimmbeteiligung von
43,7% mit einer hauchdünnen Mehrheit von 3'649 Stimmen – und somit noch leicht
knapper als die vorläufigen amtlichen Ergebnisse vermuten liessen, und gar knapper als
jedes andere seit der Einführung des Frauenstimmrechts erzielte Abstimmungsresultat
– angenommen. Treibende Kraft hinter diesem Hauch von Ja war in der Tat die
Romandie (mit Ausnahme des Wallis), wo die Vorlage teilweise beträchtlichen Zuspruch
erhielt – an vorderster Front vom Kanton Waadt, der die Vorlage, gefolgt von den
Kantonen Genf (61,9%), Neuenburg (59,6%) und Jura (58,6%), mit einem Ja-Anteil von
62,5% deutlich befürwortete. Abgesehen von der Romandie legten lediglich Basel-Stadt
(51,2%) und Graubünden (50,9%) ein Ja ein; in allen anderen Kantonen – inklusive dem
Tessin (48,0%) – fand die Vorlage keine Mehrheit. Während der Ja-Anteil in den
grösseren, städtisch geprägten Kantonen immerhin die 47%-Marke überschritt,
bewegte sich dieser in den ländlichen Kantonen der Zentral- und Innerschweiz
zwischen 40% und 45%. Das knappe Ergebnis führte denn auch nicht zum Abflauen der
politischen Diskussionen, sondern zu deren intensiven Weiterführung. Die GLP, die
ebenso wie die SVP und die FDP zu den Abstimmungsverliererinnen gehörte, kündigte
beispielsweise an, eine Motion zur Definition des medialen Service public in der
Bundesverfassung einzureichen. Dass hier Handlungsbedarf bestehe, habe die Debatte
zum RTVG gezeigt. Nationalrätin Natalie Rickli (svp, ZH) kommentierte die Befunde des
Tagesanzeigers, wonach die Auslandschweizer für das Ja zum RTVG verantwortlich
seien: Es sei "irritierend, dass Leute mitentscheiden, die gar nicht bezahlen müssen".
Nichtsdestotrotz seien jedoch diejenigen Gegnerinnen und Gegner, welche ihr
Stimmrecht nicht wahrgenommen hatten, zu grossen Teilen für die Niederlage
verantwortlich. Rickli rief zur Unterstützung der sich dazumals im Sammelstadium
befindenden No-Billag-Initiative auf, mit der der Druck auf die SRG aufrechterhalten
werden könne. Die Initiative erhielt nach der Referendumsniederlage nun auch
Unterstützung vom Schweizerischen Gewerbeverband. Der Verband Schweizer Medien
zeigte sich mit dem Abstimmungsresultat und gar mit dessen Knappheit zufrieden,
denn Letzteres sei ein Warnsignal an die SRG. Diese solle sich auf einen Service public
im engeren Sinne beschränken und ausschliesslich über die neue Abgabe finanziert
werden, was einem Werbeverbot für die SRG gleichkäme. 

Abstimmung vom 14. Juni 2015

Beteiligung: 43.7%
Ja: 1'128'522 (50.1%)
Nein: 1'124'873 (49.9%)

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2015
MARLÈNE GERBER
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Parolen:
– Ja: SP, CVP, GPS, BDP (2*), EVP; Economiesuisse, SGB, Travail.Suisse, VSM. 
– Nein: SVP, FDP (3*), GLP; SGV, SBV, Konsumentenforum.
– Stimmfreigabe: SAV, SKS. 
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 34

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Volk und Stände lehnten am 30. November die Volksinitiative des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds (SGB) „für ein flexibles AHV-Alter“ mit 59% Neinstimmen ab.
Zustimmung hatte der Gewerkschaftsbund zu seinem von der SP, der GP, der EVP, der
CSP, den SD und der Lega unterstützten Begehren nur im Tessin und im Jura, sowie
sehr knapp in Genf und Neuenburg gefunden. 35
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